
ALAG Automobil GmbH & Co. KG Klage

erfolgreich

Laut Presseberichten wurden Anlageberater, die die Anlage in Anteile der

ALAG empfohlen hatten, von dem Landgericht München zu Schadensersatz

verurteilt.

Der Anleger hatte sich an der ALAG auf Anraten einer Beratungsgesellschaft

beteiligt. Er wurde dabei nicht hinreichend über die Risiken der Anlage in die

ALAG hingewiesen. Die Beratungsgesellschaft wurde deshalb zu

Schadensersatz verurteilt. Der Anleger erhält daher voraussichtlich sein

gesamtes, bereits verloren gedachtes Geld zurück. Zudem wird der Anleger

von allen Ansprüchen freigestellt. Er ist damit mit einem blauen Auge davon

gekommen.

Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll von der Dr. Stoll & Kollegen

Rechtsanwaltsgesellschaft äußert sich zu dem Urteil wie folgt: "Es zeigt sich

immer wieder und wird durch das Urteil in der Sache ALAG bestätigt, dass

Anleger, die ihr Geld bereits verloren sahen, gute Aussichten haben,

unbeschadet aus der der Anlage in die ALAG herauszukommen. Anleger

sollten daher nicht abwarten, sondern handeln." Es können

Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Es kommen dabei nicht

nur Ansprüche gegen Berater, sondern auch gegen sonstige Verantwortliche

in Betracht. Einlagen, die von der ALAG eingefordert werden, sollten zudem

nicht ungeprüft gezahlt werden. Dieses Geld wird ansonsten voraussichtlich

verloren sein. Zu beachten ist die Verjährung von Ansprüchen, die am Ende

eines Jahres drohen kann.

Stand: 24.08.2010

Dieser Text wurde von uns nach bestem Wissen und Gewissen und mit

größter Sorgfalt erstellt. Er muss nicht zwingend den aktuellen Stand

darstellen. Die Tatsachen können sich in der Zwischenzeit verändert haben,

z.B. kann ein Urteil durch ein anderes aufgehoben worden sein etc und der

Inhalt ist daher überholt. Wir übernehmen deshalb weder in zeitlicher noch in

sachlicher Hinsicht eine Gewähr für die Richtigkeit, die Vollständigkeit und

die Aktualität der Artikel. Sollten Sie sich durch diesen Artikel in ihren

Rechten verletzt sehen, setzen Sie sich bitte unter

Beschwerde@dr-stoll-kollegen.de mit uns in Verbindung. Wir werden den

Artikel sofort überprüfen und Ihre Rechte durch Entfernung von Inhalten

bzw. Berichtigungen wahren.
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